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B. Textliche Festsetzungen nach § 9 BauGB und BauNVO 
 
 1. Art der baulichen Nutzung 
  (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 11 Abs. 2 BauNVO) 

1.1 Sonstiges Sondergebiet (SO) mit der Zweckbestimmung Photovoltaik - Freiflächenanlage   
Zulässig sind ausschließlich die Errichtung von aufgeständerten Solarmodulen in starrer Aufstel-
lung sowie der Zweckbestimmung des Sondergebiets dienende Nebenanlagen, wie technische 
Einrichtungen zur Speicherung, Umwandlung und Abgabe von elektrischer Energie, Unterstände 
für Weidetiere. 

 1.2 Es sind nur solche Vorhaben zulässig, zu denen sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag 
gem. § 12 Abs. 3a BauGB verpflichtet. 
 

 2. Maß der baulichen Nutzung 
  (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 Abs. 2 und § 19 BauNVO) 

2.1 Grundflächenzahl (GRZ):  
  Im SO beträgt die maximal zulässige Grundflächenzahl für aufgeständerte Photovoltaikmodule in 

senkrechter Projektion = 0,7. Diese darf durch zulässige Nebenanlagen um bis zu 800 qm über-
schritten werden. 

2.2 Höhe baulicher Anlagen 
  Die maximal zulässige Höhe der Modultische über der Geländeoberfläche beträgt 3,8 m. 
  Die zulässige Höhe der Nebenanlagen (Firsthöhe bei Sattel- und Pultdächern, Wandhöhe bei 

Flachdächern sowie maximale Bauteilhöhe bei sonstigen Anlagen) wird mit 5 Metern über der Ge-
ländeoberfläche festgesetzt. Zur Überwachung sind Kameramasten bis 8,0 m zulässig. 

  Gemessen wird ab Oberkante bestehendem Gelände mit geringfügigen Anpassungen (siehe Be-
stimmung C.4). 

 
 3. Überbaubare Grundstücksfläche und Flächen für Nebenanlagen 
  (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 und 4 BauGB, §§ 14 und 23 BauNVO) 

 3.1 Baugrenze und Flächen für Nebenanlagen 
Bauliche Anlagen einschließlich Nebenanlagen dürfen nur innerhalb der Baugrenze errichtet wer-
den. Einfriedungen gemäß Festsetzung C.3 sind innerhalb der gesamten Bauflächen (Sonderge-
biete) zulässig. 
 

 4. Flächen oder Maßnahmen für Bepflanzungen sowie zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Boden, Natur und Landschaft 

  (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25; § 1a Abs.3 i.V.m. § 9 Abs.1a BauGB) 

 4.1 Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen 
  Bodenbrüter 

Die Baumaßnahmen (Erdbauarbeiten) sind außerhalb der Brutzeit von Vogelarten zwischen An-
fang September und Anfang März durchzuführen. Bei Bauausführung innerhalb der Brutzeit sind 
zur Verhinderung artenschutzrechtliche Verbotstatbestände im Sinne des § 44 BNatschG i.V.m. 
funktionswirksamen CEF-Maßnahmen folgende Vergrämungsmaßnahmen durchzuführen: 
-  Anlage und Unterhalt einer Schwarzbrache bis zum Baubeginn, alternativ  
-  Aufstellen von 2 m hohen (über GOK) Stangen mit Absperrbänder in 2 m Länge im Abstand von 

25 m. 
Zauneidechse:  
bauzeitliche Zäunung durch ein Reptilienschutzzaun (glatte Folie, kein Polyestergewebe, 50 cm 
hoch) entlang des Heckenbestandes an südöstlichen Rand des Flurstücks 400 (Gmkg Altenbanz) 
und mehrmalige Überprüfung durch eine fachkundige Person auf die Funktionsfähigkeit (kein Ein-
knicken des Zaunes, usw.) während der Bauausführung, oder Durchführung der Baumaßnahmen 
außerhalb der Aktivitätszeit (Ende Februar bis September) von Zauneidechsen. Der Zaun muss 
dazu 5 cm in den Boden eingegraben werden. Damit der Zaun von der Eingriffsseite her für die 
Tiere übersteigbar bleibt, ist dieser im 45° Winkel schräg nach außen geneigt auszurichten. 
 

 4.2 Dem durch die vorliegende Planung verursachten Eingriff werden die internen Ausgleichsflächen 
im Ganzen zugeordnet (Gesamtflächengröße: 18.441 qm). Folgende Maßnahmen sind gemäß Ab-
grenzungen in der Planzeichnung umzusetzen sowie für die Dauer des Eingriff zu erhalten und zu 
sichern: 

- Maßnahme 1 
Entwicklung von Gras-Krautfluren durch Einbringen einer Regiosaatgutmischung für Säume 
mittlerer Standorte und Erhaltung durch abschnittsweise Mahd von ca. 1/3 % der Fläche im 
Herbst jeden Jahres.  
 

B. Textliche Festsetzungen nach § 9 BauGB und BauNVO 
 
 1. Art der baulichen Nutzung 
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Bauernschmitt Wehner

Vorentwurf

datum:       24.09.2024
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VERFAHRENSVERMERKE

1. Der Stadtrat hat in der Sitzung vom .................. gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit Grünordnungsplan beschlossen. Der 
Aufstellungsbeschluss wurde am .................. ortsüblich bekannt gemacht. 

2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung 
und Anhörung für den Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit 
Grünordnungsplan in der Fassung vom .................. hat in der Zeit vom ..................  bis 
..................  stattgefunden.

3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 
Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit 
Grünordnungsplan in der Fassung vom ..................  hat in der Zeit vom ..................  bis 
..................  tattgefunden.

4. Zu dem Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit Grünordnungsplan in der 
Fassung vom ..................  wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom .................. bis .................. beteiligt.

5. Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit Grünordnungsplan in der Fassung 
vom 17.05.2024 wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 
.................. bis .................. öffentlich ausgelegt. Die Auslegung wurde eine Woche vorher 
bekannt gemacht.

6. Die Stadt hat mit Beschluss des Stadtrates vom .................. den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans mit Grünordnungsplan sowie Vorhaben- und Erschließungsplan in der 
Fassung vom .................. als Satzung beschlossen.

 
(Siegel) Stadt Bad Staffelstein, den ..........................

........................................................
Mario Schönwald
Erster Bürgermeister

7. Ausgefertigt

(Siegel) Stadt Bad Staffelstein, den ..........................

........................................................
Mario Schönwald
Erster Bürgermeister

8. Der Satzungsbeschluss zu dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit Grünordnungsplan 
wurde am ........................ gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan mit Grünordnungsplan sowie Vorhaben- und 
Erschließungsplan mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der 
Stadt zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen 
Auskunft gegeben. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan mit Grünordnungsplan sowie 
Vorhaben- und Erschließungsplan ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 
Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wurde in der 
Bekanntmachung hingewiesen.

(Siegel) Stadt Bad Staffelstein, den ..........................

........................................................
Mario Schönwald
Erster Bürgermeister

PRÄAMBEL
Die Stadt Bad Staffelstein erlässt gem. § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung (i. d. F.) der Bekanntmachung vom 
03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.12.2023 (BGBl. I S. 394) m.W.v. 01.01.2024, und des Art. 23 
der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (Gemeindeordnung - GO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. S. 
796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch die §§ 2, 3 des Gesetzes vom 24. Juli 2023 (GVBl. S. 385), sowie des Art. 81 der 
Bayerischen Bauordnung (BayBO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B), zuletzt geändert 
durch § 4 des Gesetzes vom 07.07.2023 (GVBl. S. 327) und durch Art. 13a Abs. 2 des Gesetzes vom 24. Juli 2023 (GVBl. S. 371), 
und der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO)  i. d. F. der Bekanntmachung 
vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176), diesen 
Bebauungsplan als Satzung.

A. Festsetzungen durch Planzeichen
1. Art der baulichen Nutzung
    (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 11 Abs. 2 BauNVO)  

SO

2. Maß der baulichen Nutzung
    (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 Abs. 2 BauNVO)

0,7         Grundflächenzahl (GRZ)

3. Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche
    (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

Entwicklungsziele 

Gras-Krautsäume (Maßnahme 1)

Sonstiges Sondergebiet 
Zweckbestimmung "Photovoltaik-Freiflächenanlage" 

6. Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Einfriedung Sondergebiet

CEF - Flächen (werden ergänzt) und CEF - Maßnahmen für Feldvögel siehe B 4.3

Hinweise

vorhandene Grundstücksgrenzen (mit Flurnummern)1030

Biotope lt. amtl. Kartierung LfU mit Nummer (außerhalb des Geltungsbereiches)6332-1362-004 

Pflanzung Heckenabschnitten und Strauchgruppen (Maßnahme 4)

4.  Verkehrsflächen
     (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB )   

Verkehrsflächen private Zufahrt

bestehende Gehölze (außerhalb Geltungsbereich)

Naturnahe Hecke aus Sträuchern (Maßnahme 2)

vielfältige Gehölzstruktur mit Heckenabschnitten dreireihig 
und (Wildobst)bäumen - Pflanzgebot (Maßnahme 3)

Gemarkungsgrenze

Interne Ausgleichsfläche/-maßnahmen

5. Flächen oder Maßnahmen für Bepflanzungen sowie zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung   
von Boden, Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25; § 1a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 9 Abs. 1a Satz 2 BauGB)

externe Ausgleichsfläche/-maßnahmen  

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan besteht aus der Planzeichnung und den Festsetzungen. Der mit dem Vorhabenträger 
abgestimmte Vorhaben- und Erschließungsplan ist in den vorhabenbezogenen Bebauungsplan integriert. 
Damit sind beide Pläne in dieser Urkunde vereint.
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